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 Veröffentlicht am 11.11.2015

Norm

MedienG §7a Abs3 Z3

1. MedienG § 7a heute

2. MedienG § 7a gültig ab 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 182/2023

3. MedienG § 7a gültig von 01.01.2021 bis 30.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 148/2020

4. MedienG § 7a gültig von 24.12.2020 bis 31.12.2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 148/2020

5. MedienG § 7a gültig von 01.01.2015 bis 23.12.2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 101/2014

6. MedienG § 7a gültig von 01.07.2005 bis 31.12.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 49/2005

Rechtssatz

§ 7a Abs 3 Z 3 erster Fall MedienG erfasst nur das ausdrückliche Einverständnis mit der Verö:entlichung, während der

zweite Fall den Bereich konkludenter Zustimmung abschließend regelt Ein Medium ist nur dann von den

Haftungsfolgen nach § 7a Abs 1 MedienG befreit, wenn  der von der Berichterstattung Betro:ene einen Journalisten

unter Aufgabe des gesetzlichen Schutzes seiner Interessen über die Tat informiert oder eine diesbezügliche Anfrage

nach Zustimmung zur Veröffentlichung bejahend beantwortet hat.Paragraph 7 a, Absatz 3, Zi:er 3, erster Fall MedienG

erfasst nur das ausdrückliche Einverständnis mit der Verö:entlichung, während der zweite Fall den Bereich

konkludenter Zustimmung abschließend regelt Ein Medium ist nur dann von den Haftungsfolgen nach Paragraph 7 a,

Absatz eins, MedienG befreit, wenn  der von der Berichterstattung Betro:ene einen Journalisten unter Aufgabe des

gesetzlichen Schutzes seiner Interessen über die Tat informiert oder eine diesbezügliche Anfrage nach Zustimmung

zur Veröffentlichung bejahend beantwortet hat.
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